
eber le religiöſe Erziehung der Binder Mus
gemiſchten Ehen Iim Hannover'ſchen.)

Von Dr. olf Bertram in Hildesheim, Provinz Hannover.
Für Seelſorger, welche in confeſſionell gemiſchter Gegend wirken,

iſt die genaue Kenntnis der Staatsgeſetze über Erziehung von Kindern
us gemiſchten Ehen unerläſslich, nicht nuLr die Grenzen zu kennen,
welche durch dieſe Geſetze dem ſeelſorglichen irken in vielfacher Be⸗
iehung thatſächlich geſteckt ſind, ondern auch darum, weil der Geiſtliche
oft be die Legalität der Handlungen von Vormündern und
Vormundſchafts⸗Gerichten ein Urtheil ſich bilden muſs In der Provinz
annover iſt für die Erziehung von Kindern aus gemiſchten Ehen die
Verordnung vom 31 Juli 1826 maßgebend, 8 noch eute rechts  2
kräftig iſt Zum Verſtändnis dieſer Verordnung iſt eine Reihe von
Entſcheidungen der höchſten Inſtanzen von weſentlicher Bedeutung;
eine ausführliche Mittheilung ſolcher dieſer wird auch darum
gerechtfertigt erſcheinen, weil manche durch die Preſſe verbreitete
Kammergerichts⸗Beſchlüſſe auf anderen geſetzlichen Grundlagen ruhen,
als In der Provinz annover maßgebend ſind, und weil eine trr⸗
thümliche Anwendung ſolcher Entſcheidungen ſo leichter unter—⸗
laufen kann, da ſelbſt gerichtliche Vorinſtanzen leſe Gefahr nicht
immer vermieden aben

Verordnung vom 31 Juli 1826
(Geſetz „»Sammlung für das Königreich annover. S. 174.)

„Um die vielen Streitigkeiten und Spaltungen Unter den Familien
3 verhindern, we äufig ber die religiöſe Erziehung der Kinder
Aus Ehen zwiſchen Perſonen von einem verſchiedenen Glaubensbekenntnis
entſtehen, und der Verewigung einer immer nachtheiligen Religions⸗
ungleichheit der Geſchwiſter und anderer nahen Verwandten ſovie
wie möglich vorzubeugen, nden wir uns gnädig bewogen, folgendes
allgemein für alle Provinzen des Königreiches verordnen:

Dem Ehemanne, als dem Haupte der ehelichen Geſell⸗
ſchaft, ſoll die uneingeſchränkte efugnis verbleiben, bloß nach eigener
Ueberzeugung beſtimmen, mn welchem Glaubensbekenntniſſe ſeine
ehelichen Kinder zu erziehen ſind, und niemand ſoll das Recht haben,
In dieſe Familien⸗ und Erziehungs⸗Angelegenheit auf irgend eine Weiſe
ſich miſchen

An  — —  eder Vertrag, wodurch der Ehemann nd Vater auf
ſein obiges freies Recht, gleichviel vor oder nach eingegangener Ehe
Im geringſten verzichten ürde, ſoll nichtig, mithin unverbindlich ſein

Dieſe Abhandlung, ereits vor dem Erſcheinen des midt'ſ

n
Werkes, „die onfeſſion der Kinder“, uns zur Verfügung eſtellt Urde, muſsteleider Raummangel bis jetzt zurückgeſtellt werden. e Redacetion



Nach des aters Tode muſs die eligiöſe Erziehung
der Kinder ſo eingeleitet, oder fortgeſetzt und vollendet werden, ie CS
dem vom Qater ernſtli nd fortwährend gehegten Willen gemã iſt

8 4 In dieſer wird geſ vermuthet, daſs
der verſtorbene Qter ſeine ſämmtlichen ehelichen Kinder, die Söhne
bte die Töchter, In einer eigenen Religion habe wollen erziehen
laſſen Alle hinterbliebenen Kinder ſind demnach mN der Religion des
Vaters zu erziehen, und zwar, falls ETL geändert ätte, In der⸗
jenigen, wozu ſich In der neueſten Zeit öffentlich bekannt hat
Hiebei ommt jedoch ein Glaubenswechſel, der viellei erſt in der
letzten Krankheit erfolgt iſt, In keinen Betra

Von obiger geſetzlichen Vermuthung 6 4), als der egel,
darf ledigli aus einem der eiden nachſtehende Gründe abgewichen
werden

A) der ater dem einzigen oder den mehreren ereits
ſchulfähigen Kindern bis ſeinen Tod den Hauptunterricht
un der Religion, mit Inbegriff der unterſcheidenden

La ub ENn immer nur durch Geiſtliche der anderen1
hat ertheilen laſſen, nicht etwa abwechſelnd auch durch Geiſtliche
ſeiner eigenen Bloß der Umſtand, daſs das ind von einem
Geiſtlichen der anderen V getauft oder einem dieſer angehörigen
Schullehrer behufs des allgemeinen Elementar⸗Unterrichtes zugeſan
worden iſt, genügt noch nicht, die Ausnahme begründen. Und

für die Fälle, jener Hauptunterricht In der Religion
noch bei keinem der Kinder begonnen hat, mithin die Unter be⸗
Emerkte Thatſache nicht entſcheidet: der Qater bei ſeinem zu
ſtändigen perſönlichen Gerichte rototo rtlärt hat, daſs
eine Kinder In der Religion threr Utter Erzogen wiſſen wolle,

auch dieſe Erklärung von ihm nachmals weder ausdrücklich noch
durch die That widerrufen worden iſt Doch darf leſe Erklärung,
wenn ſie wirkſam ſein ſoll, nicht während der letzten Krankheit
erfolgen.

Vorſtehende Beſtimmungen (S8 1—5) elten ebenfalls für
außereheli geborene Kinder, welche durch die nachfolgende Heirat

oder durch landesherrliches Reſcript vollkommen legitimiert ſind; des⸗
gleichen für diejenigen, welche der uneheliche Qter anerkannt und
Iin ſeinem oder doch auf ſeine alleinige Koſten, ohne alles
Zuthun der Utter, erziehen Andere uneheliche Kinder
folgen der eligion der Utter

Die religiöſe Erziehung derjenigen uder, we na
zurückgelegtem vierzehnten ahre ſich ereits bei der Con⸗
irmation oder durch die Communion ſelbſtändig 3u einer beſtimmten
Kirche e(kannt aben, iſt als vollendet anzuſehen. Auf ihre Religions⸗
Eigenſchaft hat deshalb eine pätere Legitimation keinen Einfluſs;
ebenſowenig die nachmals erfolgte Glaubensänderung der Eltern

(Betrifft Findlinge.)
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Bei namhafter, nach den Umſtänden 3u ermäßigenden Strafe,darf kein Geiſtlicher ein Kind, welches ſein vierzehntes ahr noch nichtvollendet hat, U Annahme oder FJum öffentlichen Bekenntniſſe einer

anderen Religion zulaſſen, als worin dasſelbe den vorſtehenden geſetz—lichen Beſtimmungen gemäß bis dahin 3u erziehen geweſen(Uebergangs-Beſtimmung.)
Anmerkung. leſe Verordnung gilt aut der Einleitungs-Be⸗ſtimmung für alle Provinzen des Königreiches, mithin auch für jene

Landestheile, In denen bn da Allgemeine Preußiſche LandrechtGeltung hat (das hannover'ſche ichsfeld, Oſtfriesland, NiedergrafſchaftLingen und münſter'

E Abſpliſſen).“
Zu Lebzeiten des ehelichen Vaters

entſcheidet nach der obigen Verordnung ber die Erziehungſämmtlicher Kinder ausſchließlich der des Vaters Dieſem ſtehtdas Recht zu, die Confeſſion der Kinder u beſtimmen, eine Be
immung 3u widerrufen, für die verſchiedenen Kinder Verſchiedenheit8 der religiöſen Erziehung anzuordnen. Desgleichen iſt für die Im 6,
Abſatz , bezeichneten unehelichen Kinder der Wille des Vaters ent⸗
ſcheidend. In dem Falle, daſs der ater behindert iſt, eine ver⸗
nünftige Willensentſchließung ierüber zu faſſen oder Und⸗—
Ageben, 141 an Stelle ſeines illens die allgemeine geſetzlicheVermuthung, E des Geſetzes als Norm nach dem ode des
Vaters au 77 ird geſetzli vermuthet, daſs der ater eine
ſämmtlichen ehelichen Kinder, die Söhne wie die Töchter, In ſeiner
eigenen Religion habe wollen erziehen laſſen Falls jedo der Qater
vor dem Eintritte dieſer Unfähigkeit In einer der eiden durch
beſtimmten Weiſen ber die religiöſe Erziehung der Kinder Anordnung
getroffen, bleibt leſe in Geltung

In dieſer Weiſe hat
das Königl. Ober⸗Appellationsgericht Celle die Juſtiz⸗

kanzlei nabru AQm März 14851 die Erziehung der Kinder
des katholiſchen Ludwig Rewer aus Oſtercapeln geregelt, welcher 1843
nach Nordamerika auswanderte, 1850 dem Gerüchte nach verſtorben war
und über die Kindererziehung In keiner der beiden Tten des An⸗
ordnung getroffen hatte Der Entſcheid der höchſten Inſtanz autete:
„Nachdem Unſere Verordnung vom 31 Uli 1826 für den Fallſeines (des Vaters) Ode vorſchreibt, daſs vermuthet werden ſoll,
daſs der verſtorbene Qter eine ſämmtlichen ehelichen Kinder In ſeinereigenen Religion habe erziehen laſſen wollen, owie daſs von dieſerVermuthung nur dann abgewichen werden ſolle, folgen die
zwei des §8575 dieſe orſchri des Geſetzes aber hier analogiſch
zuL Anwendung gebracht werden muſs, weil  68 unmöglich

Auch für das Jade⸗Gebiet. lehe Schmidt, Confeſſion der Kinder, .
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